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Norm

ZPO §41

RATG §16

Rechtssatz

Kopierkosten fallen nicht unter den Begri5 der "anderen Auslagen" im Sinne des § 16 RATG, wenn Kopien in der Kanzlei

für die Vorlage bei Gericht kopiert werden, sie sind durch das Honorar für jene Leistungen abgegolten. Kopierkosten,

die außerhalb der Kanzlei anfallen, sind nur dann zu ersetzen, wenn zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung

erforderlich.
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